
Erleichterung der Zahlungsverpflichtung 

Sehr geehrte(r) Steuerzahler(in)! 

Die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen für Gemeindeabgaben lassen sich sehr bequem über das Giro-
konto mit einem Abbuchungsauftrag (= SEPA-Lastschrift-Mandat) begleichen. Damit erfolgen Ihre Zahlungen 
immer termingerecht. 

Die Vorteile dieser Zahlungsarten sind: 
- Sie laufen nicht mehr Gefahr, wegen eines Versehens einen Zahlungstermin zu versäumen und

dadurch unnötige Mahngebühren und Säumniszuschläge in Kauf zu nehmen.
- Die Abbuchung vom Girokonto kommt Ihnen bei den meisten Banken wesentlich billiger als die Über-

weisung per Zahlschein.

Selbstverständlich können Sie die SEPA-Lastschrift bei uns jederzeit widerrufen und für den Fall der Fälle 
haben Sie auch ein Rückgaberecht von 65 Tagen. 

Was haben Sie zu tun? 
- IBAN und ggf. BIC im Formular ergänzen (finden Sie auf Ihrer Maestro-Karte oder im Onlinebanking).
- SEPA-Lastschrift-Mandat unterschreiben, abtrennen und uns übermitteln.

Helfen Sie mit – machen wir die Verwaltung einfacher. Ich lade Sie sehr herzlich ein, von diesem Angebot – 
von dem letztlich Sie und wir profitieren – Gebrauch zu machen. 

Bitte beachten Sie, dass der Abbuchungsauftrag erst ab der nächsten Vorschreibung gültig ist. 

Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank 
Bürgermeister 
Mag. Alexander Vojta 

--------------------------------------------------------------Bitte hier abtrennen und an die Gemeinde übermitteln! -------------------------------------------------------------- 

SEPA-Lastschrift-Mandat 

Zahlungsempfänger: 

Creditor-ID: AT41ZZZ00000027134 

Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien 
Kirchengasse 2 
2201 Gerasdorf bei Wien 

Zahlungspflichtiger: 

EDV./Kundennummer.: 

IBAN:   

BIC: 

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/ unserem Konto 
mittels SEPALastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein/ unser Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Ich kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Datum: Unterschrift(en) des/der Kontozeichnungsberechtigten: 

ÖFFNUNGSZEITEN
Empfang und Fachabteilungen: Mo und Mi 07:30 bis 12:00 Uhr, Di und Do 07:30 bis 19:00 Uhr
Wirtschaftshof: Mo und Mi 07:30 bis 12:00 Uhr, Di und Do 07:30 bis 15:45 Uhr
DVR: 0106666 – UID: ATU16237203

Kirchengasse 2 | 2201 Gerasdorf bei Wien 
Bezirk Korneuburg | Land Niederösterreich 

Tel. 02246/2272 | Fax 02246/2272-2000 
E-Mail rathaus@gerasdorf-wien.gv.at

www.gerasdorf.at 
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